
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/3/3 94/18/0062
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1994

Index

19/05 Menschenrechte

24/01 Strafgesetzbuch

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

FrG 1993 §18 Abs1;

FrG 1993 §18 Abs2 Z1;

FrG 1993 §19;

MRK Art8 Abs2;

StGB §107 Abs1;

StGB §83 Abs1;

StGB §83 Abs2;

Rechtssatz

Die maßgebenden ö entlichen Interessen an der Verhinderung von strafbaren Handlungen und dem Schutz der

Gesundheit anderer umfassen auch den Schutz der Lebensgefährtin eines Fremden vor von diesem ausgehenden

Gewalttätigkeiten.
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